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Mitteilungen des Zentralvorstandes.
W

An die Herren Sektionskassiere.

Ich ersuche die Herren Sektionskassiere, die Jahresbeiträge
1915 beförderlichst einzuziehen und bis spä-
testens I. März 1915 der Centraikasse
zustellen zu wollen.

Ich erinnere daran, dass der Jahresbeitrag für die Aktivmit-

glieder fr. 10.—, für die Passivmitglieder fr. 20.— beträgt.
Die ernsten Zeiten lassen natürlich auch unsere Gesellschaft

nicht unberührt, gerade aus diesem Grunde richten wir an

unsere verehrten Passivmitglieder, an unsere geschätzten Aktiv-
mitglieder die dringende Bitte, ihre Einzahlungen pünktlichst
zu leisten, damit die Centraikasse ihren Verpflichtungen mit
der gewohnten Pünktlichkeit nachkommen kann.

Die Herren Sektionskassiere sind ersucht, den Termin des

I. März 19 15 des genauesten einzu-
halten.

Mit collegialem Grusse

Zürich, 1. Januar 1915. 5. /Zigftrnr.

Die Unterstützungskasse.

Bekanntlich hat sich im Juni des verflossenen Jahres
die Unterstützungskasse für schweizerische bildende
Künstler konstituirt und ihre Tätigkeit begonnen. Da
der schweizerische Kunstverein und unsere Gesellschaft
ihren Beitritt erklärt haben, sind für die Künstler die
einer Sektion dieser Gesellschaften angehören, bestimmte
Pflichten und Rechte entstanden. Es sind nämlich von
den Verkäufen und Bestellungen, die der Bund, die
Kantone oder öffentliche Körperschaften und Anstalten
subventioniren oder direkt ausführen, ferner von den
Ankäufen und Bestellungen schweizerischer Kunst-
vereine und weiter von den Privalankäufen an den vom
Bunde, von einem Gemeinwesen, vom schweizerischen
Kunstverein oder von seinen Sektionen, sowie von den
Künstlervereinigungen veranstalteten Ausstellungen, 2%
der Unterstützungskasse abzugeben.

Privatankäufe, die direkt beim Künstler oder an pri-
vaten Ausstellungen gemacht werden, sind dagegen nicht
beitragspflichtig. Wenn aber ein Künstler der Freude
seines Herzens über einen solchen Kauf dadurch Aus-
druck verleihen will, dass er auch in diesem Falle der
Unterstützungskasse ein Scherflein zuwendet, oder
wenn der Veranstalter einer privaten Ausstellung einen


	Mitteilungen des Zentralvorstandes

